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III (Beichtſiegel und on ranz und Anna,
ein katholi Brautpaar, verrichten am Morgen des Trauungstages
ihre heilige Beichte. nter anderem klagt ſich die Braut einer chweren
Sünde COntra Sextum 0 die ſie au Vortage mit dem Bräutigam
egangen hat El nach der Braut beichtet der Bräutigam Franz,
erwähnt aber nicht ImM geringſten die mit der rau begangene
Sünde. Der Beichtvater 8 un ganz allgemeine Fragen bezüglich
des ſechſten Gebotes, vermag aber vom Bräutigam nicht das mindeſte
Bekenntnis erwirken. Da EL nach allem vorausſetzen muß, der
Bräutigam beichte ſakrilegiſch, abſoviert 61 ihn nicht, ſondern Tteilt
ihm kurzen Gebeten den prieſterlichen Segen, den der Bräutigam
für die Abſolution hält Wie iſt das Verhalten des Beichtvaters 3u
beurteilen

Antwort Vorliegender Fall dürfte In der Praxis nicht
ganz vereinzelt daſtehen; ezügli ſeiner Löſung aber gehen die
Meinungen ſelbſt der gewiegteſten Moraliſten auseinander. Der
heilige Thoma ſtellt den allgemeinen rundſatz auf V  In
COnfessione 681 Credendum péccatori COnfitenti t PTO 1 COntra
8 8ed COntra allum NU. modo 8t 61 Credendum: alioquin daretur
multis 0CCasi0 fictae C(COnfessionis 61 fraudulentae infamationis.“
Demnach hat ſich der Beichtvater Im allgemeinen ſein Urteil über
den Pönitenten nach der Anklage des Pönitenten ſelbſt (Confitenti
I P 61 COntra Se) bilden, nicht nach der Ausſage anderer,
die möglicherweiſe mn betrügeriſcher oder verleumderiſcher Abſicht C
COnfessio 61 fraudulenta infamatio) un ihrer Anklage Sünden anderer
erwähnen. Die Sicherheit, die der Beichtvater AQus dem Geſtändnis
des Pönitenten gewinnt, iſt jedenfalls im allgemeinen größer
als jene, die durch die Anklage ſeitens eines anderen erreicht wird,
Vie dies der heilige Thomas ausdrücklich hervorhebt ?): „Quantum
0 hane Cognitionem (Sc DEI COhfessionis manifestationem)
potest (Sacerdos) maiorem certitudinem aCCipere Juall Ut Ubdito
Credat. quia h06 68t 20 gubveniendum COonsceientiae IPsius; unde
M fOrO COnhfessionis Creditur homini 6t b 8 61 COntra 86  —* Der
ſelben Anſchauung iſt Suarez)) „Quantumcumque C(COnfessor Sceiat
péccatum poenitentis V aliorum relatione, Cnetur 1II 306 dicio
magis Credere 1PSI poenitenti Propter rationem ACtam.“ Verſchweigt
demnach der Pönitent eine Sünde, die der Beichtvater von anderer
Seite erfahren hat, kann und muß EL Im allgemeinen annehmen,
der Pönitent habe entweder die Sünde vergeſſen oder bereits einem
anderen gebeichtet oder habe einen gerechten Grund, ſie zu ver⸗
ſchweigen oder endlich die anderen hätten geirrt. Ausgenommen iſt
der Fall, QWAi welchem der Beichtvater mit unzweifelhafter Evidenz
die Sünde kennt, die der Pönitent verſchweigt, weil ſie mit
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eigenen Augen geſehen; in dieſem Fall, ſagt Suarezy) „Don ehetur
ita Stare dietis poenitentis, Ut 10 possit uti Scientia 8Su a0
(COnvinéendum t redarguendum IPSum poenitentem“. Die Grund
ätze gelten an und für ſich ſowohl für den Fall, daß der Beichtvater
GXtra (COnfessionem die Sünde des Pönitenten erfahren hat, als
auch für den anderen Fall, daß ETL ſie C(Confessione alterius kennt,
Vte der heilige Thomas nicht unklar an der erſt zitierten Stelle ?
andeutet. Nun aber können die Umſtände, Vie In Uunſerem vor
liegenden Fall, der Art ſein, daß der Beichtvater QAaus der Beichte
eines anderen die Sünde eines Pönitenten mit evidenter Sicherheit
weiß, eil unmögli angenommen werden kann, der * Pönitent
wolle den zweiten verleumden oder E einen irrtümlichen Sach
verhalt dar, weil U ſelbſt bei der Sünde beteiligt iſt Hier
ſich nun die Frage 3 Darf der Beichtvater dieſe Kenntnis, die ETL
aus der Beichte eines anderen gewonnen, als Richtſchnur für ſein
Verhalten dem zweiten Pönitenten gegenüber benützen? Wir reden
nicht von einem Gebrauch, der eine offenbare Verletzung des eicht
ſiegels enthielte, durch direkten Hinweis auf die Anklage ſeitens
anderer oder durch ſpezielle Fragen, Aus denen der Pönitent leicht
den Verdacht chöpfen könnte, ein anderer habe ſeine Sünde gebeichtet.
Wohl aber liegt die Erwägung nahe, ob eS nicht rlaubt ſei, zur
Verhütung einer absolutio invalida ſeitens des Beichtvaters den
Pönitenten Im guten Glauben ber die erteilte Abſolution ent
laſſen und ihn entweder gar nicht zu abſolvieren, indem der Beicht⸗
ater der Abſolutionsformel ein anderes Gebet pricht bder ihn
8Su (COnditione zu abſolvieren. Einerſeits tritt eben den Beicht⸗
ater die Pflicht heran, das sigillum nicht zu verletzen und die E
wonnene Kenntnis für ſein Verhalten als nicht vorhanden 3u be
trachten, andererſeits ſcheint die Vermeidung einer COOpératio 20
(Confessionem Sacrilegam ein hinreichender Grund, Sine Ullo STava-
mine poenitentis die Abſolution nicht oder Sub (COnditione
teilen Diesbezüglich beſteht eine bislang noch nicht genügend 6
klärte Kontroverſe.

Der eilige n zählt die Meinungen verſchiedenerAutoren auf und ſchließt ſich Lacroix mit den orten: „Melius
IIIEO iudicio Sentit Lacroix. quod CaSU NU modo absolvat.
Sed antum aliquid OTrE 20 OCCUultandam negationem ahsolutionis.“
Unter den neueren Moraliſten teilt dieſe Anſicht 23 der
aber wenigſtens ſür den Fall, daß die ſakrilegiſche Beichte des
Pönitenten nicht ganz er die absolutio 8Sub (COnditione
anrät. Prinzipiell iſt auch Göpferts) dafür, den Pönitenten un
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dieſem Falle nicht 3u abſolvieren: „Wenn der Beichtvater die Sünde
nUuLr weiß aus der Beichte eines anderen, zuma des Genoſſen der
Sünde, dann darf EL ohne ausdrückliche Erlaubnis des anderen
grüber gar nicht peziell fragen, ſondern NnUL im allgemeinen und
ohne Gefahr einer Offenbarung der Beichte Wenn * ganz3 evident
iſt, daß der Pönitent ſakrilegiſcherweiſe die ünde ni beichtet,könnte man ihn nicht abſolvieren, ſondern muß ihn einfach mit dem
Segen entlaſſen, ohne ihm etwas mitzuteilen.“ Da ſich aber 25  1eine Evidenz un der Regel nicht erreichen läßt, ſo iſt dochdie Abſolution erteilen: „Da aber dieſe Evidenz ur das Be
kenntnis des anderen allein nicht hergeſtellt werden kann, ſo iſt eL
regelmäßig abſolvieren, abſolut, wenn man keinen Grund hat,

ſeiner Aufrichtigkeit zweifeln, n bedingt.“ No  n läßt
die Frage en „Quodsi TEII 110OII fateatur 61 plane Constet
poenitentem tacere peéccatum Commissum, 166 absolutionem
6mittere t 20 OCCUltandam Cius Omissionem aliquas Preces reci-
tare; Sed 1066 Gtlam poenitentem Sive A0SOlute Sive COMN-
dicionate Absolvere.“ Eine andere Stellung nimmt ur
enn bei Löſung eines ähnlichen Der Pönitent könnte
nicht nUl, ſondern müßte Saltem probabilius abſolviert werden
Als Gründe werden folgende zwei angeführt: 57 COnfeéssarius nequit
Uti notitia COnfessionis 20 negandum Sacramentum AliCUI poeni-
enti; tiam admissa Saltem probabilitate alterius sententiae,
01l 10C6 t opinione Probabili 11 materia sigilli Sacramentalis.“
Allerdings Tlaubt auch Gury eine bedingte Abſolution, einer—
ſeits Aus vor dem Sakrament, andererſeits das Beicht⸗
ſiegel nicht zu verletzen nd zugleich der etwaigen bona Hdes des
Pönitenten Rechnung zu tragen. Für die Abſolution Im alU
gemeinen entſcheidet ſich auch Fan Bueceroniz) U. 3 mit Berufung
auf den anfangs angeführten Grund des heiligen Thomas.

un dieſer praktiſch⸗heiklen Frage die Autoren ſelbſt keine
ganz entſchiedene Stellung einnehmen, wird ES ſich Im allgemeinen
empfehlen, den Pönitenten Sub COondieione abſolvieren; denn
einerſeits liegt ern berechtigter Grund vor, ſeiner Aufrichtigkeit
3u zweifeln, andererſeits macht ſich der allgemeine rundſa geltend:
Credendum poenitenti bO Se e COntra Eine Verletzung des
Beichtſiegels ieg nicht vor, da, wie Noldin und ſelbſt Gury

ausdrücklich bemerken, keine revelatio peccati und kein Sravale
poenitentis emtri Bei der Probabilität der entgegenſtehenden Meinung
kann aber auch die Abſolution verweigert oder vielmehr deren icht⸗
erteilung verheimlicht werden, indem der Pönitent mit dem Segen
des Beichtvaters entlaſſen wird; die mala Hdes macht 10 auch die
erteilte Abſolution unwirkſam.
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Das Vorgehen des Beichtvaters, der Im vorliegenden Fall nicht
abſolvierte, kann daher nicht beanſtändet werden; vielleicht aber wäre
auch die mildere Praxis, 8SUub (COndiCione abſolvieren, zuläſſig
geweſen.

Urfahr⸗Linz. Dr J Gföllner.
Sin Patriotismus und Anhänglichkeit an

die katholiſcheIr vereinbar?) Die ſchottiſch-proteſtantiſche
Allianz überſandte Lord Randolph Churchill, der die Ernennung des
Katholiken Matthews „Home Secretary“ (Miniſter des Innern)
durchgeſe hatte, folgende einſtimmig Angenommenée Reſolution: „Weil
das 0  Um die Oberherrſchaft ber alle weltlichen Souveräne nd
ihre Untertanen beanſprucht, weil Katholiken ihren proteſtantiſchen
Fürſten ungeteilte Treue nicht bewahren können, weil die offen aus
geſprochene Abſicht des Vatikans darauf Usgeht, Großbritannien ſich
dienſtbar U machen, proteſtiert dieſe Verſammlung die Er
hebung eines Katholiken 3u inem ſo einflußreichen Vertrauenspoſten.“
Lord ando erwiderte (9 September 1886, Lift 135 ⁴„NV
bemerke mit Erſtaunen nd meinem großen Bedauern, daß Leute,
welche gebildet und intelligent ſein wollen, in dieſem Zeitalter der
Aufklärung und allgemeinen oleranz ſo unvernünftigen und
unſinnigen u  en gelangen, wie ich ſie iun Ihrer Reſolution
wahrnehme.

Da auch viele Deutſche die Geſinnungen der ſchottiſchen Allianz
teilen, erlohn eS ſich wohl der Mühe, die Gründe dieſer Herren
auf thren wahren Gehalt hin 3u prüfen und die Widerſprüche nach
zuweiſen, In welche ſich Unſere Gegner die religiöſen und irreligiöſen
Fanatiker verwickeln. Wir beginnen billig mit den erſteren nd
zeigen, daß ſie ihre proteſtantiſchen Vorfahren durch Wort und Tat
verleugnen und ſich von den religionsloſen Fanatikern nur dem
Namen nach unterſcheiden. Um ihren egenſa die Katholiken
3u betonen, erklären ſie feierlich: „ bin vor allem Nationaliſt,
Deutſcher, Engländer, dann erſt Chriſt Der chorſam den
QA und die Staatsgeſetze geht miu ber alles; en Konflikt der

exiſtiert für mich nicht und kann nicht exiſtieren, denn die
Kirche hat dem —Q gegenüber kein nderes Recht als ſich
unterwerfen, nicht einmal das Recht des aſſiven, geſchweige des
aktiven Widerſtandes, das ich gar nicht anerkenne. Hierauf erwidern
Dir einfach: das mag die neuproteſtantiſche Lehre ſein, war aber
durchaus nicht die altproteſtantiſche.

Der Proteſtantismus begann in allen Ländern Europas mit
Auflehnung die höchſte geiſtliche und weltliche Autorität, gegen

und Kaiſer, zunächſt in Deutſchland. Noch beim Reichstag
von Worms 0 keiner der Territorialfürſten ſich ffen für den
Lutheranismus erklärt. Die neue ehre wurde trotz und
Kaiſer, trotz Fürſten und Edikten der Reichstage veröffentlicht, die


